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  An die Führungskräfte 

der Kindergärten   
der Grund-, Mittel- und Oberschulen  
der Schulen der Berufsbildung  
der Musikschulen  
der gleichgestellten und anerkannten 
Schulen  
der gleichgestellten Kindergärten  
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Mitteilung 

 

 

Impfpflicht für das Personal der Kindergärten und Schulen   

 

 

Sehr geehrte Frau Direktorin, sehr geehrter Herr Direktor, 

 
mit Gesetzesdekret Nr. 172 vom 26. November 2021 wurden für das Personal der Kindergärten und Schulen 
einige wesentliche Regelungen rund um die Impfpflicht für das Personal der Bildungseinrichtungen 
eingeführt, die im Folgenden aufgezeigt werden:  
  
Wer ist von dieser Regelung betroffen?  
  
Das gesamte unterrichtende/pädagogische und nicht unterrichtende/nicht pädagogisch tätige Personal 
der Kindergärten und Schulen aller Schulstufen und Schularten. Ob externes Personal (z.B. Gemeinde) und 
Personal externer/ausgelagerter Dienste (z.B. Reinigungsfirma) von der Regelung ausgenommen sind, wird 
noch überprüft.   
   
  
Wer erfüllt die Impfpflicht?   
  
Wer auf Grund einer oder mehrerer Impfungen über einen gültigen Green Pass verfügt, erfüllt die 
Impfpflicht.  
Für die Genesenen gilt noch abzuklären, welche Regelung anzuwenden ist.   
Für bestimmte Kategorien/Krankheitsbilder ist eine Befreiung von der Impfpflicht laut geltenden Regelungen 
des Gesundheitsministeriums möglich.   
  
  
Wie wird die Impfpflicht überprüft?   
  
Über die App VerificaC19 (die laut Ankündigung entsprechend angepasst wird) ODER über entsprechende 
geeignete Impfdokumentation.   
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Ab wann greift die Impfpflicht?   
  
Die Impfpflicht greift ab dem 15. Dezember.   
Dort, wo an diesem Tag keine geeignete Dokumentation vorliegt, fordert die Führungskraft die Person auf, 
innerhalb 5 Tagen ab dieser Aufforderung die Dokumentation vorzulegen. Als Dokumentation gilt der 
Impfnachweis oder die Befreiung von der Impfung oder der Aufschub oder die Vormerkung zur Impfung. 
Diese Vormerkung muss innerhalb eines Zeitraums von 20 Tagen liegen.    
  
  
Was passiert, wenn jemand die Impfpflicht verletzt?  
  
Bei nicht-Vorlegen der Dokumentation (oder bei nicht erfolgter Impfung am vorgemerkten Termin) wird die 
Suspendierung durch die Führungskraft in die Wege geleitet.   
  
  
Bitte bringen Sie diese Informationen allen Bediensteten Ihrer Bildungseinrichtung zur Kenntnis. Zu 
verschiedenen Fragen finden derzeit noch Analysen statt. Über weitere Entwicklungen werden Sie laufend 
informiert.   

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Der Bildungsdirektor  

Gustav Tschenett  

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet) 
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